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Registrierungsbedingungen 

Als Gastronomiebetriebe gelten Unternehmen, 
welche dem Endverbraucher Speisen und Ge-
tränke zum direkten Genuss an Ort und Stelle 
oder zum Mitnehmen anbieten. Als Gastrono-
miepartner gelten Gastronomiebetriebe, wel-
che sich bei Fairtrade Max Havelaar registriert 
haben, um den Verkauf von Fairtrade Produkten 
und Fairtrade Komponenten unter Verwendung 
der Fairtrade-Lizenzmarke in ihrem Werbe- und 
Kommunikationsmaterial bewerben zu können. 
Als Fairtrade Produkte gelten verbrauchsfer-
tige lizenzierte Endprodukte eines Fairtrade 
Lizenznehmers, die vom Gastronomiepartner im 
Rahmen ihres Speise- und Getränkesortiments 
an Endverbraucher weiterverkauft werden. Als 
Fairtrade Komponenten werden Fairtrade-zer-
tifizierte und lizenzierte Halbfertig- und/oder 
Fertigprodukte bezeichnet, die als Bestandteil 
in einer Getränke- oder Speisezubereitung von 
Gastronomiebetrieben verwendet werden (Ge-
tränkevariation, Rezepturbestandteil, Menübe-
standteil, etc.). 

Die Gastronomiebetriebe beabsichtigen, Fairtrade  
Produkte in ihrem Angebot zu führen und/oder 
Fairtrade Komponente als Bestandteil in ihren 
Getränke- und Speisezubereitung zu verwen-
den, und erhalten durch die Registrierung als 
Gastronomiepartner das Recht, als Partner von 
Fairtrade Max Havelaar aufzutreten und die 
angebotenen Fairtrade Produkte und Fairtrade 
Komponente unter Verwendung der Lizenzmarke 
«Fairtrade Max Havelaar» gemäss den nach-
folgenden Bestimmungen in ihrem Werbe- und 
Kommunikationsmaterial zu bewerben. Die 

Produktlizenzierung ist nicht Gegenstand dieser 
Registrierungsbedingungen und erfordert die 
Unterzeichnung eines separaten Lizenzvertrages 
mit Fairtrade Max Havelaar.  

  �	� Verkauf von Fairtrade-zertifizierten 
Produkten bzw. Komponenten: Der Gas-
tronomiepartner, welcher als Partner von 
Fairtrade Max Havelaar auftritt und diese 
gemäss diesen Nutzungsbedingungen mit 
der Fairtrade-Marke bewirbt, verpflichtet 
sich, mindestens ein Fairtrade Produkt bzw. 
eine Fairtrade Komponente gemäss dem in 
der Registrierung angegebenen Sortiment 
in seinem Standardangebot zu führen.

  �	� Bezugsbedingungen für Fairtrade Pro-
dukte und Fairtrade Komponenten: Der 
Gastronomiepartner verpflichtet sich, nur 
lizenzierte Fairtrade Produkte und Fair-
trade Komponenten zu beziehen und kann 
dies durch Vorlegen der Handelsdokumente 
belegen. 

  �	� Verwendung und Verarbeitung von Fair-
trade Produkten und Fairtrade Kompo-
nenten: Der Gastronomiepartner stellt 
mittels physischer und/oder zeitlicher Se-
parierung Fairtrade Produkte und Fairtrade 
Komponenten von nicht Fairtrade-zertifi-
zierten Qualitäten, klarer Kennzeichnung, 
insbesondere bei Wareneingang, Lagerung, 
Mise-en-place, sowie entsprechender 
Schulung des Personals sicher, dass nur 
Fairtrade Produkte bzw. Fairtrade Kom-
ponenten als solche im Verkauf ausgelobt 
werden.

1. Definition

2. Gegenstand

3. Nutzungsbedingungen

für die Verwendung der Fairtrade- 
Lizenzmarke für Gastronomie-Partner  
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  �	� Kennzeichnung der Fairtrade Produkte 
und Fairtrade Komponenten: Der Gastro-
nomiepartner verpflichtet sich, die Fairtra-
de Produkte bzw. Fairtrade Komponenten 
gemäss dem FAIRTRADE Corporate Design 
Manual (Kapitel 3: Pomotional Guidelines) 
zu kennzeichnen.

  �	� Werbung und Kommunikation: Der Gastro-
nomiepartner verpflichtet sich, in seiner 
Werbung und Kommunikation hinsichtlich 
Fairtrade Produkte und Fairtrade Kompo-
nenten dem FAIRTRADE Corporate Design 
Manual zu befolgen.

  �	� Dokumentation: Der Gastronomiepartner 
verpflichtet sich, die Handelsdokumente, 
welche den Einkauf von Fairtrade Produk-
ten und Fairtrade Komponenten belegen, 
während einem Jahr aufzubewahren, so 
dass unter Berücksichtigung der bei einer 
Kontrolle gültigen Speise-, Getränke- bzw. 
Spezialkarten und -angebote eine Verfüg-
barkeitsprüfung durchgeführt werden kann.

Fairtrade Max Havelaar bzw. deren beauftrag-
te Kontrollstelle ist berechtigt, im gesamten 
Gastronomiebetrieb sowie der administrativen 
Verwaltung, ohne Voranmeldung, während den 
normalen Geschäftszeiten, Kontrollen bezüg-
lich der Einhaltung der Registrierungsbedingun-
gen durchzuführen. Dazu werden die Fairtrade 
Produkte und Fairtrade Komponenten bzw. die 
daraus zubereiteten Speisen und Getränke in-
klusive deren Kennzeichnung und Bewerbung 
geprüft. Die regulären Kontrollen durch Fairtrade 
Max Havelaar bzw. deren beauftragte Kontroll-
stelle erfolgen ohne Gebühr. Ausserordentlicher 
Kontrollaufwand für Nachkontrollen kann nach 
Aufwand belastet werden. 

Die Registrierung erfolgt kostenlos. Die Einfüh-
rung einer Registrierungsgebühr zur Deckung 
der Administrations- resp. Kontrollkosten bleibt 
nach Vorankündigung, im Rahmen einer Neu- 
bzw. Wiederregistrierung vorbehalten. 

Die mittels Registrierung eingegangene Gastro-
partnerschaft dauert ab dem Registrierungs-
datum zwei bis drei Jahre (abhängig vom Regist-
rierungsdatum). Nach Ablauf dieser Frist kann die 
Partnerschaft jeweils um weitere zwei Jahre ver-
längert werden. Die Möglichkeit zur Verlängerung 
besteht unbegrenzt, sodass die Partnerschaft auf 
unbestimmte Zeit fortgesetzt werden kann.

4. Kontrolle

5. Registrierung

6. Dauer und Beendigung der 
Gastronomiepartnerschaft

https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-switzerland/fuer-unternehmen/kundenbereich/ATCB_Guidelines_CH-D_2022.pdf
https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-switzerland/fuer-unternehmen/kundenbereich/ATCB_Guidelines_CH-D_2022.pdf
https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-switzerland/fuer-unternehmen/kundenbereich/ATCB_Guidelines_CH-D_2022.pdf
https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-switzerland/fuer-unternehmen/kundenbereich/ATCB_Guidelines_CH-D_2022.pdf
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Die Gastropartnerschaft kann von beiden Par-
teien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von drei Monaten auf das Ende eines Kalender-
monates gekündigt werden. Beide Partner sind 
zudem berechtigt, die Partnerschaft mit soforti-
ger Wirkung aufzulösen, wenn die andere Partei 
wichtige Bestimmungen dieser Registrierungs-
bestimmungen verletzt und die gerügte Ver-
letzung nicht innert 30 Tagen seit Erhalt einer 
entsprechenden schriftlichen Mahnung behebt.

	� Erlöschen des Nutzungsrechts: Der Gastro-
nomiepartner verpflichtet sich, ab Datum 
der Beendigung der Gastropartnerschaft 
jeden Gebrauch der Lizenzmarke, täuschend 
ähnlicher Marken sowie des Namens Fair-
trade Max Havelaar im Zusammenhang mit 
ihren Produkten zu unterlassen.

	� Löschung des Eintrags im Gastrofinder: 
Der Gastronomiepartner wird aus dem  
Gastrofinder gelöscht. 

Die Parteien verpflichten sich, sämtliche Ge-
schäftsgeheimnisse, von denen sie im Zusam-
menhang mit dieser Partnerschaft Kenntnis 
erhalten haben oder erhalten werden, vertrau-
lich zu behandeln und diesbezüglich gegenüber 
Dritten Stillschweigen zu bewahren.

  �	� Gerichtsstand und anwendbares Recht: 
Die Parteien vereinbaren, dass bei Streitig-
keiten im Zusammenhangmit dieser Regis-
trierung vor Anrufung eines Richters eine 
gütliche Einigung angestrebt wird. Sollte 
sich nach Auffassung einer Partei eine ge-
richtliche Beurteilung dennoch nicht ver-
meiden lassen, ist Gerichtsstand Zürich. 
Anwendbar ist ausschliesslich schweizeri-
sches Recht.

  �	� Inkrafttreten: Mit der gültigen Registrie-
rung als Fairtrade Max Havelaar-Gastro-
nomiepartner treten sowohl vorliegende 
Registrierungsbestimmungen in Kraft.

10. Schlussbestimmungen

9. Geheimhaltung

8. Folgen der Beendigung der 
Gastronomiepartnerschaft

7. Kündigung der Gastro-
nomiepartnerschaft


